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Der Tod: Ein Thema, über das niemand gerne spricht. 
Trotzdem ist es je nach Lebenslage sinnvoll, sich mit 
einer sogenannten Risikoversicherung auseinanderzu-
setzen. Gerade bei jungen Familien können die Folgen 
eines Todesfalls gravierend sein und das gesamte Leben 
auf den Kopf stellen. Eine Todesfallversicherung hilft 
Ihren Liebsten, die Lebenshaltungskosten zu decken 
und die Schulden zu tilgen, falls Ihnen etwas zustösst. 

Absicherung nach Mass
Sie wählen dabei frei, wen Sie begünstigen (Säule 3b) 
und ob die Begünstigen ein festes Kapital oder eine 
Rente erhalten sollen. Nehmen Ihre finanziellen Ver-
pflichtungen wie Hypotheken oder Kinder in der Ausbil-
dung laufend ab, eignet sich eine Todesfallversicherung, 
deren anfänglich versicherte Summe von Jahr zu Jahr 
um einen gleichbleibenden Betrag abnimmt. Für die 
Absicherung gleichbleibender Kreditsummen macht eine 
Todesfallversicherung mit konstantem Kapital Sinn. Die 
anfänglich festgelegte Summe bleibt während der 
gesamten Vertragsdauer gleich.

Invalidität 
Erwerbstätige sind finanziell gut abgesichert, wenn sie 
wegen eines Unfalls invalid werden. Ist aber eine Krank-
heit schuld, sieht es anders aus. In der Schweiz sind 
Krankheiten rund achtmal so oft Ursache für Invalidität 
wie Unfälle. Wer wegen einer Krankheit erwerbsunfähig 
wird, erhält von der Unfallversicherung jedoch keine 
Rente. Dafür springt die Pensionskasse ein. Auch wenn 
die Leistungen der Pensionskasse gut sind, bleibt im 
Schadenfall eine Einkommenslücke. Diese lässt sich mit 
einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung schliessen.

Möchten Sie mehr über unsere Todesfall- und 
Erwerbsunfägikeits versicherungen wissen?  
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. 
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Invalidität oder Todesfall:  
So sorgen Sie vor
Zugegeben, es sind keine angenehmen Fragen. Dennoch sind sie wichtig: Wie sind Sie versichert, 
wenn Sie invalid werden? Und wie Ihre Familie, wenn Sie sterben?

  

Kanton Schwyz

Werkbeiträge für 
Kulturschaffende
pd. Die Kulturkommission des Kan-
tons Schwyz schreibt 2018 erneut im 
Rahmen eines Wettbewerbs Werk-
beiträge für Kulturschaffende aus. 
Ziel der Vergabe von Werkbeiträgen 
ist die unmittelbare und personenbe-
zogene Förderung. 
Teilnahmeberechtigt sind Kultur-
schaffende mit einem Leistungs-
ausweis in den Bereichen bildende 
Kunst, Musik, Tanz und Theater 
sowie Kurz- und Animationsfilm, 
die im Kanton Schwyz seit mindes-
tens drei Jahren wohnhaft sind oder 
in einem engen Bezug zum Kanton 
(Herkunft, Schwerpunkt des künst-
lerischen Wirkens) stehen. Gruppen 
können teilnehmen, sofern ihr Ar-
beits- und Produktionsstandort seit 
mindestens drei Jahren zur Hauptsa-
che im Kanton Schwyz liegt. Einsen-
deschluss ist Freitag, 6. Juli (Datum 
des Poststempels). 
Die Bewerbungen werden durch un-
abhängige Fachjurys beurteilt. Auf 
ihren Antrag hin wird die Kultur-
kommission abschliessend über 
die Werkbeiträge entscheiden. Für 
Erstausbildungen oder Projekte, die 
während der Grundausbildung reali-
siert werden, gibt es keine Beiträge. 
Ebenfalls ausgeschlossen sind Bei-
träge oder Defizitgarantien an Auf-
führungen. Zur Verfügung steht ein 
Gesamtbetrag von maximal 100 000 
Franken. 

Hinweis
Bewerbungsunterlagen können unter 
www.sz.ch/kultur bezogen werden oder 
bei der kantonalen Kulturkommission 
unter  kulturfoerderung.afk@sz.ch oder 
Tel. 041 819 19 48. 

männerxang küssnacht

«Ideale Gelegenheit für Gastsänger»
Von April bis Juni begibt sich 
der männerxang küssnacht 
auf eine musikalische Reise. 
Im Projekt ‹Nordische Klänge› 
studiert der Chor zusammen mit 
Projektsängern verschiedene 
Stücke rund um das Thema 
Norden ein.  Das Highlight des 
Projekts bilden zwei abwechs-
lungsreiche Konzerte im Juni. 

pd. Für dieses Projekt öffnet sich der 
Chor für neue Sänger. Heinz Hüsler, 

Präsident des männerxang küssnacht 
ist sich dabei sicher: «Es ist eine ide-
ale Gelegenheit bei einem kurzen, 
knackigen Projekt dabei zu sein. Die 
Probenanzahl ist überschaubar und 
die Stücke sind so gewählt, dass für 
den Einsteiger bis zum erfahrenen 
Chorsänger etwas dabei ist.» Die 
Projektsänger können drei Monate 
unverbindlich mitsingen und bei den 
abschliessenden zwei Konzerten am 
Samstag, 9. Juni, und Samstag, 23. 
Juni, dabei sein. Neben bekannten 
Liedern, welche aus dem englisch-
sprachigen Raum stammen, wie zum 
Beispiel ‹Danny Boy›, ‹Amazing 

Grace› oder ‹Greensleeves› werden 
dabei auch schwedische oder färöä-
rische Stücke präsentiert. Die Band 
‹Fiddel-Füdli› wird mit ihren iri-
schen Klängen das Konzerterlebnis 
komplettieren. 

Probenstart am 4. April
Der männerxang küssnacht freut 
sich, dass bereits interessierte Sän-
ger sich für das Projekt angemeldet 
haben. «Das Interesse an nordischer 
Musik scheint sehr gross zu sein und 
wir freuen uns auf noch mehr Pro-
jektsänger», führt Vize-Präsident 
Mathias Bachmann weiter aus. Die 

Proben zum Projekt ‹Nordische 
Klänge› starten am Mittwoch, 4. 
April. Anschliessend wird bis Ende 
Juni jeden Mittwochabend von 20.00 
bis 22.00 Uhr im Singsaal Seematt in 
Küssnacht geprobt. Melden Sie sich 
unter info@maennerxang.ch wenn 
Sie weitere Informationen möch-
ten. Falls Sie unschlüssig sind, ob 
Sie dabei sein wollen, besuchen Sie 
uns unverbindlich an der Probe vom 
4. April und lassen Sie sich von der 
Begeisterung der Sänger des män-
nerxang küssnacht mitreissen. Infor-
mationen zum Projekt und alles Wei-
tere unter www.maennerxang.ch.

Die Mitglieder vom männerxang Küssnacht freuen sich auf zusätzliche  Sänger für das Projekt ‹Nordische Klänge›. Foto: zvg
 


